
Amtliche Mitteilungen der Gemeinde Windhaag bei Perg Juli 2022  I  Ausgabe 02  I  1 

Za
hl

: 0
5-

20
25

  Z
ug

es
te

llt
 d

ur
ch

 P
os

t.a
t

D I E  A M T L I C H E N  M I T T E I L U N G E N  D E R  G E M E I N D E  W I N D H A A G  B E I  P E R G

SONDERAUSGABE SEPTEMBER 2025

Gemeinderatssitzung 24. Juli 2025
Kundmachung gemäß § 94 Abs. 6 Oö. Gemeindeordnung 1990 über Beschlüsse des Ge-
meinderates vom Donnerstag, 24. Juli 2025. Der Gemeinderat hat im Jahr 2025 seine 
zweite Sitzung abgehalten. Nachstehende Beschlüsse werden ö� entlich kundgemacht:

1. Bebauungsplan Nr. 7 „Hochtor“, Änderung Nr. 2
Beschluss nach dem Stellungnahmeverfahren

2. Bebauungsplan Nr. 16 „Hausberg Nordwest“
Beschluss nach dem Stellungnahmeverfahren

3. Straßenbezeichnung Siedlung Hausberg Nordwest
Beschluss der Nummerierung 

4. Flächenwidmungsplan Nr. 3, Änderung Nr. 33 
„Amstler Ditlbacherstraße“
Beschluss Einleitung des Verfahrens

5. Flächenwidmungsplan Nr. 3, Änderung Nr. 34 
„Schutzzone Siedlung Weingarten - ehem. Kastner 
Gründe“
Beschluss Einleitung des Verfahrens.

6. Bebauungsplan Nr. 15 „Weingarten“
Beschluss Änderung des Bebauungsplanes.

7. Bauhof Gemeinde Windhaag
Beschluss Vertrag Solaranlage mit der Nahwärme eGen.

8. Ö� entliches Gut der Gemeinde Windhaag bei Perg
Beschluss Vermessung GW Asching Zufahrt Wolfsteiner

9. Ö� entliches Gut der Gemeinde Windhaag bei Perg
Beschluss der Vermessung Rückhaltebecken Weingarten

10. Ö� entliches Gut der Gemeinde Windhaag bei Perg - 
Eva-Magdalena-Straße
Beschluss Errichtung eines Schutzweges im Bereich der 
Volksschule sowie einer Elternhaltestelle

11. Hausberg Nordwest ABA BA 12 und WVA BA 05
und Straßenbau
Beschluss Vergabe der Arbeiten für die Errichtung der 
Infrastruktur

12. Hausberg Nordwest ABA BA 12 und WVA BA 05 
Beschluss Vergabe der Überprüfungsarbeiten

13. WVA Windhaag bei Perg 
Übernahme der Privatwasserleitung Luger (Wegerer) in 
die öff entliche Wasserversorgung der Gemeinde Wind-
haag - Grundsatzbeschluss

14. Grundbesitz der Gemeinde Windhaag bei Perg
Grundstück 841/1 KG Windhaag - Verkauf eines Teil-
stücks mit ca. 1.500 m² - Grundsatzbeschluss.

15. Einrichtungsordnung und Tarifordnung für die
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung
Beschluss Einrichtungsordnung und Tarifordnung

16. ABA BA 10 Leitungsinformationssystem 
Beschluss Darlehensvertrag - Überarbeitung

17. Sonderschule Perg
Grundsatzbeschluss über die Errichtung einer Sonder-
schule

18. Allfälliges 
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ZIVILSCHUTZ-PROBEALARM
FÜR IHRE SICHERHEIT

in ganz Österreich am Samstag, 5. Oktober 2024, zwischen 12:00 und 12:45 Uhr 

Mit mehr als 8.000 Sirenen kann die Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert werden. Um 
Sie mit diesen Signalen vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen 
zu testen, wird einmal jährlich von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres mit den 
Ämtern der Landesregierungen ein österreichweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.

DIE BEDEUTUNG DER SIRENENSIGNALE:
SIRENENPROBE

WARNUNG

ALARM

ENTWARNUNG

15 sec.

3 min. gleichbleibender Dauerton

1 min. auf- und abschwellender Heulton

1 min. gleichbleibender Dauerton

Herannahende Gefahr!
Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.  
Am 5. Oktober nur Probealarm!

Gefahr!
Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, 
über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen. 
Am 5. Oktober nur Probealarm!

Ende der Gefahr!
Weitere Hinweise über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. 
Internet (www.orf.at) beachten.  
Am 5. Oktober nur Probealarm!

www.zivilschutzverband.at

www.zivilschutz-ooe.at

ZIVILSCHUTZ-PROBEALARM
FÜR IHRE SICHERHEIT

in ganz Österreich am Samstag, 4. Oktober 2025, zwischen 12:00 und 12:45 Uhr 

Mit mehr als 8.000 Sirenen kann die Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert werden. Um 
Sie mit diesen Signalen vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen 
zu testen, wird einmal jährlich von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres mit den 
Ämtern der Landesregierungen ein österreichweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.

Begleitend zur Sirenenprobe wird auch das digitale Warnsystem AT-Alert bundesweit ausgesendet. 
Nähere Informationen fi nden Sie unter www.at-alert.at.

DIE BEDEUTUNG DER SIRENENSIGNALE:
SIRENENPROBE

WARNUNG

ALARM

ENTWARNUNG

15 sec.

3 min. gleichbleibender Dauerton

1 min. auf- und abschwellender Heulton

1 min. gleichbleibender Dauerton

Herannahende Gefahr!
Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.  
Am 4. Oktober nur Probealarm!

Gefahr!
Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, 
über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen. 
Am 4. Oktober nur Probealarm!

Ende der Gefahr!
Weitere Hinweise über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. 
Internet (www.orf.at) beachten.  
Am 4. Oktober nur Probealarm!


